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1.5. Immobilie 
 
Wohnungseigentumseinheit Top 231 (Wohnung)  
Salurnergasse 18 
6850 Dornbirn 
 
EZ 9323, KG 92001 Dornbirn 
B lfd. Nr. 12, 610/2500-Anteile, Wohnungseigentum  
 
 
1.6. Bewertungsstichtag 
 
Bewertungsstichtag ist der 14.01.2026 als Tag der örtlichen Befundaufnahme. 
 
 
1.7. Preisbasis 
 
Alle Beträge sind in Euro angegeben. Die Berechnungen erfolgen inklusive Umsatzsteuer (Nutzung im 
Privatbereich). Grundstücksumsätze sind umsatzsteuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Ziff. 9a UstG. 
 
 
1.8. Eigentümerin 
 
Gem. Grundbuch: 
 
EZ 9323, KG 92001 Dornbirn 
Grundbuchauszug siehe Beilage SV 1 
 
B lfd. Nr. 12, 610/2500-Anteile, Wohnungseigentum  
Alleineigentümerin:  
 
Bestellung eines Betreuers (Amtsgericht Bonn, Geschäftszahl 36 XVII 931/21 A) 
 
 

2. ERKLÄRUNG DES SACHVERSTÄNDIGEN 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Erwachsenenvertreter bei der Befundaufnahme nicht anwesend 
war. Die Kommunikation mit der Eigentümerin (verpflichtete Partei) gestaltete sich äußerst schwierig 
und mühsam. 
 
Für unvollständige bzw. unrichtige Angaben im Grundbuch wird keine Haftung übernommen, hier wird 
auf das Publizitätsprinzip des Grundbuches verwiesen. 
 
Funktionsprüfungen bei technischen Anlagen wurden nicht vorgenommen, es wird von einer ordnungs-
gemäßen Betriebsmöglichkeit ausgegangen. 
 
Nachfolgende Untersuchungen und Beurteilungen liegen nicht in der Befugnis des zeichnenden Sach-
verständigen und müssen eigens beauftragt werden: Stellungnahmen bzgl. Grundstücksgrenzen, 
Grundkontamination und Gutachten zur Bodenbeschaffenheit, Statikberechnungen, Altlasten bei Bau-
stoffen sowie die Überprüfungen, ob die Anschlüsse an das Versorgungsnetz (z. B. Kanal, Wasser, 
Strom) ordnungsgem. erstellt worden sind. Für versteckte und nicht offenkundige Schäden oder Mängel 
kann keine Haftung übernommen werden. Sichtbare Schäden und Mängel sind unter Pkt. 4.2. Baube-
schreibung angeführt und in der Bewertung berücksichtigt. 
 
Für die Erhebungen von Kaufvertragsdetails und statistischen Daten wurden Drittanbieter wie z. B.  IM-
MOunited GmbH, ZT datenforum eGen., Statistik Austria etc. genutzt und deren Richtigkeit unterstellt. 



Seite 6 von 58 
 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ohne Namen von Käufern/Verkäufern, es wird daher von einer 
DSGVO Konformität ausgegangen. 
 
Mündliche Angaben von Auskunftspersonen wurden in das Gutachten aufgenommen und deren Rich-
tigkeit unterstellt. 
 
Gem. Standesregeln des Hauptverbandes der Allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sach-
verständigen verweist der zeichnende Sachverständige auf seine zum Bewertungs- und Ausfertigungs-
tag aufrechte Zertifizierung und Eintragung in der Sachverständigen- und Dolmetscherliste des Bundes-
ministeriums für Justiz in den nachfolgenden Fachgebieten: 
 

Eingetragen für: 94 Immobilien (Bewertung, Verwaltung, Nutzung) 
   

94.10 Gewerblich oder industriell genutzte Liegenschaften (Baugründe) 
94.15 Mehrfamilienhäuser, gemischt genutzte Liegenschaften (Baugründe, Wohnungsei-

gentum) 
94.17 Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser (Baugründe) 
94.20 Wohnungseigentum 
94.23 Geschäftsräumlichkeiten 
94.65 Baugründe 
94.70 Nutzwertfeststellung, Parifizierung 

 
Die Bewertung ist vollinhaltlich urheberrechtlich geschützt. Jede wiederholte Nutzung, zu genannten 
oder anderen Zwecken, durch den/die Auftraggeber/in oder Dritte ist nur mit Zustimmung des zeichnen-
den Sachverständigen zulässig. 
 
 
3. BEWERTUNGSGRUNDLAGEN 
 

• Besichtigung der Wohnungseigentumseinheiten am 14.01.2026, 09:00 Uhr bis ca. 09:50 
Uhr 

• Anwesende Personen:  (Eigentümerin und verpflichtete Partei), Herr 
Richard Richter (Sachverständiger) 

• Grundbuchsauszug EZ 9323, KG 92001 Dornbirn, vom 22.12.2025 
• Auszug Grundkataster und Flächenwidmungsplan des Landes Vorarlberg vom 22.12.2025 
• Einsicht in den Bauakt der Stadt Dornbirn 
• Auskünfte und Unterlagen von der Hausverwaltung VOGEWOSI, Dornbirn 
• Einsicht in die Urkundensammlung des Bezirksgerichtes Dornbirn, insbesondere Tage-

buchzahl 3086/1965 (Begründung Wohnungseigentum) und Msch-Akt 4/1961 (Mietwert-
festsetzung) 

• Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992 und ÖNorm B 1802-1 
• Empfehlung für Gebäudeherstellungskosten veröffentlicht in „Sachverständige“, Heft 

3/2025 
• Fachliteratur und Veröffentlichungen für die Immobilienbewertung in Österreich 
• Persönliche Auskünfte beim Lokalaugenschein  

 
Eine weitere Überprüfung der vorliegenden Unterlagen wurde nicht vorgenommen.  
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4. BEFUND – LIEGENSCHAFTSBESCHREIBUNG 
 
4.1. Grundstücksbeschreibung 
 
EZ 9323, KG 92001 Dornbirn 
Grundbuchsauszug siehe Beilage SV 1 
 
Fläche 

 
Grundstück .3350 Fläche gem. Grundbuch   151 m² 

  
Das Grundstück ist nicht im Grenzkataster eingetragen und kann daher zum tatsächlichen Be-
stand differieren. 

 
Widmung  
 

Grundstück .3350 BW – Baufläche Wohngebiet gem. § 14 Abs. 3 RPG 
 
Gem. Auskunft aus dem Amt der Stadt Dornbirn ist die im Geoportal des Landes Vorarlberg 
veröffentliche Widmung korrekt. 

 

 
Quelle: Geoportal Land Vorarlberg, Abfrage am 22.12.2025 

 
 
Auszug Raumplanungsgesetz, Abfrage vom 05.01.2024: 
 
§ 14 Raumplanungsgesetz, Abs. 3: 
 
(3) Wohngebiete sind Gebiete, die für Wohngebäude bestimmt sind. Andere Gebäude und Anlagen dürfen in  

Wohngebieten errichtet werden, wenn dadurch das Wohnen und auch sonst der Charakter als Wohngebiet 
nicht gestört wird. 
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4.1.1. Gefahrenzone 
 
Gemäß nachfolgender elektronischer Abfrage (HORA) beim Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft befindet sich die Liegenschaft 
Salurnergasse 18, 6850 Dornbirn, in einer niedrigen Gefährdung für Hochwasser: Überflutung bei einem 
300-jährlichen Hochwasser möglich, sowie in einer geringen bis mittleren Anfälligkeit zu Rutschungen. 
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4.1.2. Lage / Zufahrt / Infrastruktur 
 
Die Liegenschaft/das Gebäude, in dem sich die gegenständliche Wohnungseigentumseinheit befindet, 
liegt ca. 500 m (Luftlinie) südwestlich des Marktplatzes der Stadt Dornbirn. 
 

 
Quelle: Geoportal Land Vorarlberg, Abfrage am 22.12.2025 
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Die Zufahrt zur gegenständlichen Liegenschaft erfolgt über die „Salurnergasse“, welche sich im Eigen-
tum der Stadt Dornbirn befindet. Der Zugang zum Gebäude erfolgt über das Nachbargrundstück .3396, 
welches sich im Eigentum der Vorarlberger gemeinnützigen Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft 
m.b.H. befindet. 
 
Die Infrastruktur (Geschäfte des täglichen Bedarfes, Kindergarten, Schule etc.) ist in wenigen Gehmi-
nuten erreichbar. 
 
 
4.1.3. Form und Topographie des Grundstückes 
 
Die Grundstücksform ist dem nachfolgenden Luftbild-/Katasterauszug zu entnehmen. Das Gelände des 
gegenständlichen Grundstückes ist augenscheinlich relativ eben. 
 

 
Quelle: Geoportal Land Vorarlberg, Abfrage am 22.12.2025 

 
 
4.1.4. Altlastenabfrage 
 
Gem. Abfrage vom 23.01.2026 beim Altlastenportal des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft befindet sich die Liegenschaft im 
Zentrum (teilweise mehrere 100 m entfernt) von Flächen, welche in Bezug auf Altlasten in Beobachtung 
sind. Weitreichendere Untersuchungen dürfen nur von Sonderfachleuten durchgeführt werden. 
 
 
4.1.5. Versorgungsleitungen 
 
Auf dem Grundstück bzw. im nahen Umfeld sind die Versorgungsleitungen für Wasser, Abwasser, 
Strom, Gas und A1-Telekom gegeben. 
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4.2. Baubeschreibung 
 
Das Gebäude ist viergeschossig (Kellergeschoss, Erdgeschoss/Hochparterre, erstes Obergeschoss, 
Dachgeschoss) großteils in Massivbauweise errichtet. Die Baubeschreibung ist in der Beilage SV 2 
ersichtlich. Das Gebäude ist an der Nordseite direkt an das Nachbargebäude Salurnergasse 16 ange-
baut.  
Die gegenständliche Wohnungseigentumseinheit Top 231 (Wohnung) befindet sich im Erdge-
schoss/Hochparterre an der Gebäudenordseite. Bezüglich der Flächenbeschreibung der Wohnungsei-
gentumseinheit siehe Punkt 4.2.4. Nutzflächen der Wohnungseigentumseinheit und Planunterlagen. 
Gesamt sind im Gebäude fünf Wohnungseigentumseinheiten gegeben. Im Gebäude ist kein Personen-
lift gegeben. 
 
Bauentwicklung gem. Bauakt: 
 

• Bescheid Errichtung von 10 Volkswohnungsbauten mit insgesamt 140 Wohnungen, Amt der 
Stadt Dornbirn, AZ 41/Bau-40, 30.09.1940 

• Bescheid Benützungsbewilligung, Reichsbauamt Feldkirch, AZ 332/4-13/43, 22.02.1944 
 
Bei der Bewertung wird davon ausgegangen, dass alle im Bescheid und in der Benützungsbewilligung 
erteilten Auflagen ausgeführt wurden und somit das Bauvorhaben ordnungsgem. abgeschlossen ist. 
 
Augenscheinlich wurden im Laufe der Nutzung Sanierungen am Gebäude und in der Wohnung durch-
geführt, z. B. Austausch der Fenster inkl. Außenbeschattung, Einbau einer Gasheizung und Heizkörper 
in der Wohnung, Boden-/Wand-/Deckenbeläge in der Wohnung, Sanierung des Badezimmers, Sanie-
rung Elektroinstallationen in der Wohnung etc. 
 
Die nachfolgenden Angaben beruhen auf dem Lokalaugenschein. Nachdem keine Baustoffüberprüfun-
gen und zerstörenden Bauteilöffnungen in Auftrag gegeben wurden, sind diese Angaben mit Vorbehalt 
anzusehen. 
 
 
Ausstattung der Räumlichkeiten und sonstigen Nutzflächen: 
 
Fenster: Holzfenster mit einer Zweischeiben-Isolierverglasung  
 
Beschattung: die Außenbeschattung erfolgt über Holzfensterläden 
 
Türen: als Innentüren sind Holztüren mit Holzblättern, mit einem Glaseinsatz bei der Tür 

vom Vorraum in die Küche gegeben 
 
Außenfassade: verputzt 
 
Dach: Giebeldach mit einer Tonpfannenziegeleindeckung und Gaupen 
 





Seite 14 von 58 
 

Wohnung Top 231 
Erdgeschoss/Hochparterre 
 
 
Eingang: Bodenbelag: Laminat oder Industrieparkett (nicht genau definierbar) 
 Wände: verputzt 

 Decke: verputzt 
 
 Im Eingang ist der Elektroverteiler-/sicherungskasten gegeben. 
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Badezimmer: Bodenbelag: gefliest 
 Stirnwände: bis an die Decke gefliest 

 Decke: tapeziert 
 
 Einbauten: ein Handwaschbecken, ein Klosett, eine Badewanne und ein 

kleiner Elektroheizkörper  
 

 Zubehör: ein Handwaschbeckenunterbauschrank mit Seitenschrank (Al- 
  ter nicht genau bekannt, vermutlich mind. ca. 15 Jahre alt) 
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Schlafzimmer: Bodenbelag: Laminat oder Industrieparkett (nicht genau definierbar) 
 Wände: tapeziert 

 Decke: tapeziert 
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Zimmer: Bodenbelag: Laminat oder Industrieparkett (nicht genau definierbar) 
 Wände: tapeziert 

 Decke: tapeziert 
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Schlafzimmer: Bodenbelag: Laminat oder Industrieparkett (nicht genau definierbar) 
 Wände: tapeziert 

 Decke: tapeziert 
 

 
 
Die Raumhöhe in der Wohnung beträgt gem. Eigenabmessung ca. 2,37 m. 
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Kellergeschoss 
 
Kellerabteil: Bodenbelag: mit Betonplatten belegt  
 Wände: teilweise verputzt, teilweise Holz 

 Decke: Korkplatten gestrichen 
 
 Schaden: an den Wänden und am Boden sind teilweise Feuchtigkeitsspu-

ren ersichtlich 
 

Im Kellerraum sind die Gastherme zur Beheizung der Wohnung sowie der Elektro-
boiler zur Warmwasserbereitung untergebracht. Die Gastherme war nicht an die 
Stromversorgung (Steckdose) angeschlossen und daher nicht in Betrieb. 
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4.2.1. Außenanlagen 
 
Da die Grundstücksgrenze der Wohnungseigentümergemeinschaft an der Außenmauer des Gebäudes 
verläuft, sind keine Außenanlagen gegeben. Die umliegenden Grundstücke 8579 und .3396 (welche als 
Außenanlagen und Zugangswege genutzt werden) sind im Eigentum der Vorarlberger gemeinnützige 
Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. Gem. Luftbild-/Kataster (siehe Pkt. 4.1.3. Form und 
Topographie des Grundstückes) ragen die Vordächer des Gebäudes über die Grundstücksflächen vom 
Nachbargrundstück .3396. Der westseitige Stiegenabgang in das Kellergeschoss befindet sich offen-
sichtlich auf dem Nachbargrundstück .3396. 
 
 
4.2.2. Heizung / Warmwasser  
 
Die Beheizung der Wohnung erfolgt über eine eigene Gastherme, welche sich im genutzten Kellerabteil 
befindet. Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme war die Gastherme nicht an die Stromversorgung (Steck-
dose) angeschlossen, da der Eigentümerin (verpflichtete Partei) angeblich die Kosten zu hoch seien. 
Die Wärmeverteilung in der Wohnung erfolgt über Heizkörper, im Badezimmer ist ein kleiner Elektroh-
eizkörper eingebaut. Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme wurde die Wohnung mit freistehenden Elekt-
roheizkörpern geheizt. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt über einen Elektroboiler, der sich im ge-
nutzten Kellerabteil befindet. 
Eine Funktionsprüfung der Gastherme und des Boilers wurde nicht durchgeführt, es wird von einer Be-
triebstauglichkeit ausgegangen. 
 
 
4.2.3. Energieausweis 
 
Gem. dem vorliegenden Energieausweis für Wohngebäude Nr. 86641-1, Caser Wolfgang Ingenieur-
büro, Feldkirch, Ausstellungsdatum 03.11.2020, Gültigkeit bis 03.11.2030 wird das Gebäude mit einem 
Heizwärmebedarf von 80 kWh/m²a in der Energieeffizienzklasse „C“ und der fGEE-Wert mit 1,38 in der 
Klasse „C“ angeführt, siehe Beilage SV 3 (auszugsweise, Bestandsbewertung ohne Verbesserungsvor-
schläge). 
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4.2.4. Nutzflächen der Wohnungseigentumseinheit und Planunterlagen 
 
Bei der gegenständlichen Wohnungseigentumseinheit Top 231 handelt es sich um eine Dreieinhalb-
Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss/Hochparterre an der Gebäudenordseite. Die Fensterfronten der 
Wohnung sind nach Osten und nach Westen ausgerichtet. Die Wohnung nutzt den Kellerraum 6 im 
Kellergeschoss, der in der Mietwertfestsetzung nicht zugeordnet ist. 
 
Die nachfolgende Flächenaufstellung wurde auf Grundlage der Flächenaufstellung der Mietwertfestset-
zung von Herrn Bmst. Max Mathis vom 16.11.1961 aus dem Msch-Akt 4/1961 des Bezirksgerichtes 
Dornbirn erstellt. 
 

 
 
  

62,94 m²
gem. Mietwertfestsetzung 8,80 m²

14,97 m²
11,48 m²
62,94 m²Summe Netto-Raumfläche Wohnung Top 231, Erdgeschoss/Hochparterre

Kinder
gem. Mietwertfestsetzung
gem. Mietwertfestsetzung

Gesamtsumme Netto-Raumfläche

Fläche
4,72 m²

FlächeWohnungseigentums-Zubehör Top 231 - GENUTZT - NICHT ZUGEORDNET

11,07 m²

4,94 m²
15,76 m²

Wohnnutzfläche - Top 231, Erdgeschoss/Hochparterre

Eltern

gem. Mietwertfestsetzung

gem. MietwertfestsetzungKinder

Bad/WC
Wohnküche

gem. Mietwertfestsetzung

Berechnung der Netto-Raumfläche der Wohnungseigentumseinheit(en)

62,94 m²

Vorraum

Flächenberechnung Wohnung Top 231
6850 Dornbirn, Salurnergasse 18

Netto-
Raumfläche der 

Räumlichkeit

Netto-
Raumfläche 
Geschosse

Netto-
Raumfläche 

Gesamt

Bezeichnung des Geschosses und der Räumlichkeit (gem. 
Mietwertfestsetzung, Msch-Akt 4/1961)

auf Basis der Netto-Raumfläche

gem. Mietwertfestsetzung

Keller 6, Kellergeschoss
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Grundriss Erdgeschoss/Hochparterre mit Wohnung Top 231, nicht maßstabgetreu 
 

 
Quelle: Grundriss Erdgeschoss/Hochparterre aus Msch-Akt 4/1961 
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Grundriss Kellergeschoss mit genutztem Kellerabteil 6, nicht maßstabgetreu 
 

 
Quelle: Grundriss Kellergeschoss mit genutztem Kellerabteil 6 aus Msch-Akt 4/1961 

 
 
4.2.5. Zubehör 
 
In der Wohnung konnte nachfolgendes Zubehör festgestellt werden. 
 
Badezimmer: ein Handwaschbeckenunterbauschrank mit Seitenschrank (Alter nicht genau be- 
 kannt, vermutlich mind. ca. 15 Jahre alt) 
 

 
Küche: eine Einbauküche mit Elektrogeräten, Glaskeramikkochfeld Marke Neff, Backrohr  

Marke Neff, Dunstabzug Marke Neff, Geschirrspüler Marke OK, die Länge der Ein-
bauküche inklusive der Seitenschrankwand beträgt ca. 5,30 m (Alter nicht genau 
bekannt, vermutlich mind. ca. 15 Jahre alt), der Kühlschrank der Einbauküche 
wurde entfernt 

 
Das in der Wohnungseigentumseinheit vorgefundene Zubehör wird aufgrund des Alters und des Erhal-
tungszustandes als nicht mehr werthaltig angesehen. 
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4.2.6. Gebühren / Abgaben  
 
Bei Wohnungseigentümergemeinschaften erfolgt die Verrechnung der Gebühren und Abgaben (Lasten 
mit dinglicher Wirkung) an die Hausverwaltung, welche diese den Wohnungseigentümern über die lau-
fenden Betriebskosten in Rechnung stellt. Es wurde daher bei der zuständigen Behörde keine Anfrage 
bezüglich offener Gebühren und Abgaben gestellt. 
 
 
4.2.7. Hausverwaltung 
 
Bei der Wohnungseigentümergemeinschaft ist die Vorarlberger gemeinnützige Wohnungsbau- und 
Siedlungsgesellschaft m.b.H., Dornbirn, als Hausverwalterin bestellt. 
 
 
4.2.8. Betriebskosten / Reparaturfonds / Gebäudeinstandhaltung 
 
Gemäß der vorliegenden Betriebskostenvorschreibung für den Zeitraum 01.07.2025 bis 30.06.2026 be-
laufen sich die monatlichen Betriebskosten auf € 243,73 (inklusive Rücklagendotierung in Höhe von 
€ 80,08), siehe Beilagen SV 4. 
 
In der Betriebskostenabrechnung zum 31.12.2024 wird der Stand des Reparaturfonds mit € 33.437,77 
angegeben, siehe Beilage SV 5. 
 
Gemäß Auskunft von der Hausverwaltung wurde die letzte Eigentümerversammlung im Jahr 2011 
durchgeführt, siehe Beilage SV 6. Es sind keine Maßnahmen für die Gebäudeinstandhaltung bekannt. 
 
 
4.3. Rechte und Lasten 
 
EZ 9323, B lfd. Nr. 12, KG 92001 Dornbirn 
Grundbuchsauszug siehe Beilage SV 1  
 
Rechte gemäß Grundbuch: keine eingetragen 
 
Außerbücherliche Rechte: augenscheinlich erkennbares Zugangsrecht über das Grundstück 

.3396 sowie Nutzung der Grundstücke .3396 und 8579 als allgemeine 
Gartenfläche (beide Grundstücke im Eigentum der VOGEWOSI) 

 
Lasten gemäß Grundbuch:       Bezüglich der im Grundbuch eingetragenen Geldlasten siehe Beilage 

SV 1, Grundbuchsauszug 
Anmerkung: 
 Die Bewertung wird unter der Voraussetzung der Geldlastenfreiheit er-
stellt. 

 
Außerbücherliche Lasten: keine erhoben, keine bekannt gegeben 
 
 
Bei der Bewertung wird davon ausgegangen, dass keine weiteren Rechte und Lasten gegeben sind, 
welche bei der Bewertung zu berücksichtigen wären. 
 
  
4.4. Nutzung / Vermietung 
 
Gemäß Auskunft bei der Befundaufnahme ist die gegenständlichen Wohnungseigentumseinheit in Ei-
gennutzung der Eigentümerin (verpflichtete Partei).  
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5. GUTACHTEN / BEWERTUNG 
 
Ziel des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) gem. § 2 Liegenschaftsbewer-
tungsgesetz 1992 der Wohnungseigentumseinheit Top 231 (Wohnung), Salurnergasse 18, 6850 Dorn-
birn, verbüchert in EZ 9323, B lfd. Nr. 12, 610/2500-Anteile, KG 92001 Dornbirn, für das Versteigerungs-
verfahren beim BG Dornbirn, AZ 25 E 2203/25d. 
 
Für die Bewertung sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand der Wissen-
schaft entsprechen. Als solche Verfahren kommen insbesondere das Vergleichswertverfahren, das Er-
tragswertverfahren und das Sachwertverfahren in Betracht. Dabei sind alle tatsächlichen, rechtlichen 
und wirtschaftlichen Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen.  
 
Definition Vergleichswertverfahren gem. § 4 LBG 1992: 
 
Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufprei-
sen vergleichbarer Sachen zu ermitteln. Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert 
beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende 
Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den 
Wert durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen.  
 
Definition Ertragswertverfahren gem. § 5 LBG 1992: 
 
Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Ver-
wertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz und ent-
sprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln. 
 
Definition Sachwertverfahren gem. § 6 LBG 1992: 
 
Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des Bodenwertes, des Bau-
wertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermit-
teln. 
 
In den Jahren 1940 bis 1944 wurden beim Bauvorhaben, welches auch die gegenständliche Wohnungs-
eigentümergemeinschaft Salurnergasse 18 betrifft, insgesamt 140 Wohnungen in der gleichen Bauaus-
führung errichtet. Diese Wohnungen weisen heute noch, mit durchgeführten Sanierungen und Umbau-
ten, den annähernd gleichen Bau- und Erhaltungszustand auf. Ebenso werden diese Wohnungen von 
der Nachfolgegesellschaft der ursprünglichen Errichterin verwaltet. Da ausreichend Vergleichspreise 
von Transaktionen bei diesen 140 Wohnungen vorliegen, erfolgt die Berechnung des Wertes nach dem 
Vergleichswertverfahren. 
 
 
5.1. Berechnung Wohnungswert  
 
In den Jahren 2021 bis 2025 konnten in der gegenständlichen Wohnanlage Vergleichspreise von € 
1.337,97 bis € 5.000,00 pro m2 erhoben werden. 
 

 

BWG KG 92001 Dornbirn EZ 9323 62,94 m²
VGL 1 5979/2025 16.10.2025 KG 92001 Dornbirn EZ 10864 Top 299, Salurnergasse 4 50,00 m² 3 400,00 €/m²
VGL 2 1349/2024 14.03.2024 KG 92001 Dornbirn EZ 10064 Top 277, Salurnergasse 1 41,68 m² 3 023,03 €/m²
VGL 3 2934/2024 27.05.2024 KG 92001 Dornbirn EZ 11226 Top 167, Negrellistraße 7 71,74 m² 3 136,33 €/m²
VGL 4 5458/2024 12.12.2024 KG 92001 Dornbirn EZ 12061 Top 307, Eisenhammerstraße 7 37,37 m² 1 337,97 €/m²
VGL 5 3696/2022 10.06.2022 KG 92001 Dornbirn EZ 10636 Whg 1.OG, Salurnergasse 16 50,00 m² 5 000,00 €/m²
VGL 6 1952/2021 23.03.2021 KG 92001 Dornbirn EZ 11085 Top 2, Negrellistraße 8 74,44 m² 3 130,03 €/m²
VGL 7 675/2022 23.12.2021 KG 92001 Dornbirn EZ 10064 Top 274, Salurnergasse 1 67,53 m² 3 529,09 €/m²
VGL 8 6916/2021 04.10.2021 KG 92001 Dornbirn EZ 10179 Top 123, Negrellistraße 12 54,00 m² 2 518,51 €/m²

Nutzfläche der 
WE-Einheit

Verkaufs-
preis

Auflistung der selektierten Vergleichstransaktionen

Grundstück Tagebuchzahl Verkaufs-
datum Katastralgemeinde EZ Top und Anschrift
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Die Valorisierung der Vergleichspreise erfolgte nach der durchschnittlichen, jährlichen Wertveränderung 
der Jahre 2021 bis erstes Halbjahr 2025 gemäß Regressionsanalyse der ZT datenforum eGen, Graz, 
für Eigentumswohnungen Bestand, in der Stadt Dornbirn. 
 

 
 
 
Die Harmonisierung der Verkaufspreise erfolgte nach den wertbestimmenden Merkmalen, welche in 
den jeweiligen Kaufverträgen und Msch-Akten erhoben wurden. 
 

 
 

 

 
 
 
 

14.01.2026 - 2,5%
BWG
VGL 1 16.10.2025 14.01.2026 0,25 Jahre - 2,5% - 0,63% 3 400,00 €/m² 3 378,58 €/m²
VGL 2 14.03.2024 14.01.2026 1,84 Jahre - 2,5% - 4,60% 3 023,03 €/m² 2 883,97 €/m²
VGL 3 27.05.2024 14.01.2026 1,64 Jahre - 2,5% - 4,10% 3 136,33 €/m² 3 007,74 €/m²
VGL 4 12.12.2024 14.01.2026 1,09 Jahre - 2,5% - 2,73% 1 337,97 €/m² 1 301,44 €/m²
VGL 5 10.06.2022 14.01.2026 3,60 Jahre - 2,5% - 9,00% 5 000,00 €/m² 4 550,00 €/m²
VGL 6 23.03.2021 14.01.2026 4,82 Jahre - 2,5% - 12,05% 3 130,03 €/m² 2 752,86 €/m²
VGL 7 23.12.2021 14.01.2026 4,06 Jahre - 2,5% - 10,15% 3 529,09 €/m² 3 170,89 €/m²
VGL 8 04.10.2021 14.01.2026 4,28 Jahre - 2,5% - 10,70% 2 518,51 €/m² 2 249,03 €/m²

Grundstück Verkaufs-
datum

Bewertungs-
stichtag

Valorisierungs-
zeitraum

Wert-
veränderung 

pro Jahr

Wert-
veränderung 

effektiv 
(linear)

Verkaufs-
preis

valorisierter 
Verkaufspreis

Valorisierung der Verkaufspreise der selektierten Vergleichstransaktionen

BWG 62,94 m² nein
VGL 1 50,00 m² 1. OG + 0,0% Süd/Nord + 0,0% nein + 0,0%
VGL 2 41,68 m² + 0,0% DG 1 + 20,0% Ost/West + 0,0% nein + 0,0%
VGL 3 71,74 m² + 0,0% EG/HP + 0,0% Süd/Nord + 0,0% nein + 0,0%
VGL 4 37,37 m² + 0,0% DG 1 + 20,0% Süd/Nord + 0,0% nein + 0,0%
VGL 5 51,00 m² + 0,0% 1. OG + 0,0% Ost/West + 0,0% nein + 0,0%
VGL 6 74,44 m² + 0,0% EG/HP + 0,0% Süd/Nord + 0,0% nein + 0,0%
VGL 7 67,53 m² + 0,0% EG/HP + 0,0% Ost/Süd/West - 5,0% nein + 0,0%
VGL 8 54,00 m² + 0,0% EG/HP + 0,0% Süd/Nord + 0,0% nein + 0,0%

Ost-/WestausrichtungErdgeschoss/Hochparterre

Fenster-Ausrichtung

Zu- und Abschläge

Kfz-StellplatzGröße des WE-Objektes

Zu- und Abschläge

Harmonisierung der Verkaufspreise der selektierten Vergleichsobjekte - 1

Grundstück

Zu- und Abschläge

Stockwerklage

Zu- und Abschläge

1 Dachgeschoss mit Dachschrägen

BWG keine nicht zugeordnet Eigennutzung
VGL 1 keine + 0,0% zugeordnet + 0,0% bestandrei + 0,0%
VGL 2 keine + 0,0% zugeordnet + 0,0% vermietet + 5,0%
VGL 3 keine + 0,0% zugeordnet + 0,0% vermietet + 5,0%
VGL 4 keine + 0,0% zugeordnet + 0,0% bestandsfrei + 0,0%
VGL 5 keine + 0,0% zugeordnet + 0,0% vermietet + 5,0%
VGL 6 keine + 0,0% k.A. + 0,0% bestandsfrei + 0,0%
VGL 7 keine + 0,0% zugeordnet + 0,0% bestandsfrei + 0,0%
VGL 8 keine + 0,0% k.A. + 0,0% bestandsfrei + 0,0%

Harmonisierung der Verkaufspreise der selektierten Vergleichsobjekte - 2

Grundstück

Zu- und Abschläge

Terrasse, Balkon oder 
Loggia

Keller- oder Dachbodenabteil 
in Mietwertfestsetzung

Zu- und Abschläge

bestandsfrei oder vermietet

Zu- und Abschläge
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Nach Anpassung der wertbestimmenden Merkmale wurde ein Wohnungswert von € 3.263,00 pro m2 
Wohnnutzfläche ermittelt. Es wurde bei der Berechnung ein ursprünglicher Kaufpreis von € 1.337,97/m² 
mit einem valorisierten und harmonisierten Preis von € 1.561,73 ausgeschieden, welcher der Höhe nach 
nicht nachvollziehbar ist. 
 

 
 
  

VGL 1 VGL 2 VGL 3 VGL 4 VGL 5 VGL 6 VGL 7 VGL 8
100% 3 400,00 € 3 023,03 € 3 136,33 € 1 337,97 € 4 901,96 € 3 130,03 € 3 529,09 € 2 518,51 €
- 2,5% - 0,6% - 4,6% - 4,1% - 2,7% - 9,0% - 12,1% - 10,2% - 10,7%

3 378,58 € 2 883,97 € 3 007,74 € 1 301,44 € 4 460,78 € 2 752,86 € 3 170,89 € 2 249,03 €
VGL 1 VGL 2 VGL 3 VGL 4 VGL 5 VGL 6 VGL 7 VGL 8

+ 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0%
+ 0,0% + 20,0% + 0,0% + 20,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0%
+ 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% - 5,0% + 0,0%
+ 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0%
+ 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0%
+ 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0%
+ 0,0% + 5,0% + 5,0% + 0,0% + 5,0% + 0,0% + 0,0% + 0,0%
+ 0,0% + 25,0% + 5,0% + 20,0% + 5,0% + 0,0% - 5,0% + 0,0%
VGL 1 VGL 2 VGL 3 VGL 4 VGL 5 VGL 6 VGL 7 VGL 8

100% 3 378,58 € 2 883,97 € 3 007,74 € 1 301,44 € 4 460,78 € 2 752,86 € 3 170,89 € 2 249,03 €
+ 0,0% + 25,0% + 5,0% + 20,0% + 5,0% + 0,0% - 5,0% + 0,0%

3 378,58 € 3 604,96 € 3 158,13 € 1 561,73 € 4 683,82 € 2 752,86 € 3 012,35 € 2 249,03 €
VGL 1 VGL 2 VGL 3 VGL 4 VGL 5 VGL 6 VGL 7 VGL 8

3 378,58 € 3 604,96 € 3 158,13 € 1 561,73 € 4 683,82 € 2 752,86 € 3 012,35 € 2 249,03 €

100%
+/- 100%

200%
0%

3 378,58 € 3 604,96 € 3 158,13 € 0,00 € 4 683,82 € 2 752,86 € 3 012,35 € 2 249,03 €

auf 1 €

Berechnung des Wertes als Wohnung

8 Vergleichsobjekte
3 050,18 €/m²

Transaktionspreise /m²
Valorisierung in % (gerundet)

+/- 100%

Harmonisierung der Vergleichsobjekte in €
valorisierte Transaktionspreise /m²
Summe der Zu- und Abschläge in %
Valorisierte und harmonisierte Transaktionspreise

Ermittlung des Vergleichswertes
Valorisierte und harmonisierte Transaktionspreise
Anzahl der Vergleichsobjekte
arithm. Mittelwert der VK-Preise
Bereichsgrenze in % (Ausreißertest)

untere Bereichsgrenze
Transaktionspreise innerhalb der Bereichsgrenzen

Wohnungswert /m² gerundet

Anzahl der berechnungsrelevanten Vergleichsobjekte
bereinigter arithmetischer Mittelwert

valorisierte Transaktionspreise /m²
Harmonisierung der Vergleichsobjekte in %

Valorisierung auf den Bewertungsstichtag

Wohnungseigentumseinheit Top 231 (Wohnung)

6850 Dornbirn, Salurnergasse 18

Gesamtberechnung Vergleichswerte Wohnungen

Bewertungsstichtag 14.01.2026

Wertbestimmende Merkmale:
Größe des WE-Objektes
Stockwerklage
Fenster-Ausrichtung
Kfz-Stellplatz

Wohnungswert gerundet 205 000 €

Terrasse, Balkon oder Loggia
Keller- oder Dachbodenabteil in Mietwertfestsetzung
bestandsfrei oder vermietet
Summe der Zu- und Abschläge in %

Vergleichswert des Wohnungswertes lastenfrei

6 100,37 €/m²
0,00 €/m²

7 Vergleichsobjekte
3 262,82 €/m²

3 263 €/m²
62,94 m² 3 263 €/m² 205 373 €

obere Bereichsgrenze
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6. ZUSAMMENFASSUNG / WERTE 
 
Bei der Wohnungseigentumseinheit Top 231 handelt es sich um eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung im 
Erdgeschoss/Hochparterre an der Nordseite des Gebäudes Salurnergasse 18. Die Fenster der Woh-
nung sind nach Osten und nach Westen ausgerichtet. Das genutzte Kellerabteil ist in der Mietwertfest-
setzung der Wohnung nicht zugeordnet.  
Der Bau- und Erhaltungszustand der Wohnung kann aufgrund des Gebäudealters (Baufertigstellung 
1944) als relativ gut bezeichnet werden. Teilweise wurden Sanierungen durchgeführt, wie z. B. Fenster 
mit Außenbeschattung, Badezimmersanierung, Boden-/Wand-/Deckenbeläge, Einbau einer eigenen 
Gastherme zur Beheizung der Wohnung, Elektroinstallationen etc. 
Das Gebäude, in dem sich die gegenständliche Wohnungseigentumseinheit befindet, ist an der Nord-
seite direkt an das Nachbargebäude angebaut. 
 
Die Wohnungseigentümer nutzen die Außenanlagen auf den Grundstücken .3396 und 8579, welche im 
Eigentum der VOGEWOSI stehen. 
 
Das im Gebäude vorgefundene Zubehör wird als durchaus gebrauchsfähig jedoch als nicht mehr wert-
haltig angesehen und ist teilweise nicht vollständig, fehlender Kühlschrank bei der Einbauküche. 
 
Die Werte der Wohnungseigentumseinheit Top 231 (Wohnung), Salurnergasse 18, 6850 Dornbirn ver-
büchert in EZ 9323, B lfd. Nr. 12, 610/2500-Anteile, KG 92001 Dornbirn, werden zum Bewertungsstich-
tag unter allen im Befund enthaltenen Feststellungen sowie allen wertbestimmenden Merkmalen unter 
der Voraussetzung der Lasten- und Bestandsfreiheit gerundet festgesetzt mit  
 
 

Verkehrswert Wohnungseigentumseinheit Top 231 (Wohnung)  
€ 205.000,00 

 
Wert Zubehör in Wohnungseigentumseinheit Top 231 (Wohnung) 

€ 0,00 
 
 
 

 
 

 
 
 

Richard Richter 
 

Allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger 

 
Wolfurt, 31.01.2026 
© Richard Richter  
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7. BEILAGEN 
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7.2. Beilage SV 2, Baubeschreibung Msch-Akt 4/1961 
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7.3. Beilage SV 3, Energieausweis Salurnergasse 18, Dornbirn, auszugsweise 
 

 



Seite 43 von 58 
 



Seite 44 von 58 
 



Seite 45 von 58 
 



Seite 46 von 58 
 



Seite 47 von 58 
 



Seite 48 von 58 
 



Seite 49 von 58 
 



Seite 50 von 58 
 

 
  







Seite 53 von 58 
 



Seite 54 von 58 
 



Seite 55 von 58 
 



Seite 56 von 58 
 

 
  



Seite 57 von 58 
 

7.6. Beilage SV 6, Protokoll Eigentümerversammlung, 2011 
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